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RS OGH 1963/5/16 1Ob72/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1963

Norm

ABGB §830 B2b

Rechtssatz

Wenn die Grundstückpreise in der Gegend der Liegenschaft der Streitteile aus besonderen Gründen in der nächsten

Zeit weiter ansteigen und in absehbarer Zeit einen Höhepunkt erreichen werden, so muß ein Verkauf der Liegenschaft

für beide Teile als unzeitgemäß angesehen werden.
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1 Ob 72/63
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